
Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Am Mellensee 
(Zuständigkeitsordnung -ZustO-) 

 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Am Mellensee hat aufgrund der § 43, 44 der 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBI. I S. 286) in der jeweils geltenden Fassung in ihrer Sitzung am 
18.08.2019 folgende Ausschusszuständigkeitsordnung für gebildete Ausschüsse der 
Gemeinde Am Mellensee beschlossen: 
 

I. Grundsätze 
 

§ 1 
Allgemeines/ Ziel der Zuständigkeitsordnung 

 
(1) Die Zuständigkeitsordnung regelt die fachbezogene Zuordnung aller, die 

Gemeindevertretung betreffenden, Angelegenheiten auf die, gemäß § 43 Abs. 
1 BbgKVerf, gebildeten ständigen, beratenden Fachausschüsse. 

(2) Die Zuständigkeitsordnung grenzt den Aufgabenrahmen der gebildeten 
Ausschüsse ab. Sie hat innere Bindungswirkung in den Ausschüssen und soll 
zu einer effektiven Ausschussarbeit beitragen. 

(3) Die gebildeten Ausschüsse befassen sich mit den, ihrem Aufgabenbereich 
zugehörigen Beratungsthemen, entsprechend den §§ 4 bis 6 dieser Ordnung. 
Die Ausschüsse können innerhalb ihres Aufgabenbereiches der 
Gemeindevertretung Beschlussempfehlungen unterbreiten. 

 
 

§ 2 
Vorrangbestimmung 

 
(1)  Die Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, der  

Hauptsatzung der Gemeinde Am Mellensee und der Geschäftsordnung der 
Gemeinde Am Mellensee  gehen der Zuständigkeitsordnung vor. 

(2) Für die  Aufgaben und Befugnisse des Hauptausschusses gelten die  
 Regelungen des § 50 der BbgKVerf, der Hauptsatzung der Gemeinde Am  
 Mellensee und der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Am Mellensee. 
 
 

§ 3 
Zuständigkeiten mehrerer Ausschüsse 

 
(1) Jedes Beratungsthema wird unter Beachtung von Absatz 2 nur in einem  
 Fachausschuss behandelt. 
(2)  Berührt das Beratungsthema mehrere der in dieser Zuständigkeitsordnung 

genannten Ausschüsse, so wird es von dem Fachausschuss behandelt, in 
dessen Aufgabenbereich der Schwerpunkt des Beratungsthemas liegt 
(federführender Fachausschuss). Auch ein anderer Ausschuss kann sich mit 
dem Beratungsthema beschäftigten, allerdings nur im Hinblick auf seine 
spezifische Aufgabenstellung (begleitender Fachausschuss). Der 
federführende Ausschuss nimmt das Beratungsergebnis des begleitenden 
Fachausschusses zur Kenntnis. 



(3) Sollten mehrere Ausschüsse die Behandlung des Beratungsthemas 
beanspruchen, entscheidet der Hauptausschuss, wer der zuständige 
Fachausschuss und wer der begleitende Fachausschuss ist. 

 
 
 
 

II. Ständige Fachausschüsse und deren Aufgabenbereiche 
 
 

§ 4 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss (FW) 

 
Der Ausschuss ist insbesondere zuständig für Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung in den Bereichen Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusangelegenheiten 
unter anderem: 

- Fachliche Beratung von Satzungsentwürfen;  
- Förderung und Entwicklung des Tourismus und des touristischen Leitbildes; 
- die gemeindliche Investitionsplanung; 
- haushalts-, kassen- und steuerrechtliche Angelegenheiten soweit diese von 

der Gemeindevertretung zu entscheiden sind; 
- Haushaltssatzung; 
-    Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung; 
-    Angelegenheiten des Gewerbes und des Handwerks 

 
 

§ 5 
Bildungs-, Sozial-, und Kulturausschuss (BSK) 

 
Der Ausschuss ist insbesondere zuständig für Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Senioren, Jugend, Sport und 
Vereine 
unter anderem: 

- Fachliche Beratung von Satzungsentwürfen; 

- Förderung von Kultur und Sport; 

- Angelegenheiten der Kinder- und Jugendarbeit/ Kinder- und Jugendschutz; 

- Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat; 

- Vereinsförderung; 

- Ehrung und Auszeichnung für besondere Leistungen und Verdienste (nach 

der Ehrensatzung der Gemeinde am Mellensee); 

- Beratung des Haushaltsplanes im Aufgabengebiet; 

- Angelegenheiten der Kindertagesbetreuung nach dem KitaG und Kitasatzung; 

- Angelegenheiten der Trägerpflichten in den Kindereinrichtungen und in den 

Grundschulen, vor allem zu den Themen: 

- Festlegung der Schulbezirke der Grundschulen; 

- Trägerverantwortung zum Thema „Inklusion in Kindereinrichtungen und   

      Schulen“ und ihre Auswirkung für die Gemeinde Am Mellensee; 

- Gestaltung der Schullandschaft und der Kindereinrichtungen in der   

      Gemeinde Am Mellensee; 

- Beratung des Schulträgers zu dem von der Schulkonferenz gewählten  

      Bewerber für eine Schulleiterstelle; 



- Bedarfsplanung und Bedarfsfeststellung für die Tageseinrichtungen für  

      Kinder 

 
 

§ 6 
Bauausschuss (BA) 

 
Der Ausschuss ist insbesondere zuständig für Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung in den Bereichen Bau und Umwelt 
unter anderem: 

- Fachliche Beratung von Satzungsentwürfen, örtlichen Bauvorschriften sowie 
von ordnungsbehördlichen Verordnungen; 

- Themen der städtebaulichen Entwicklung (Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen; Maßnahmen des Gemeindeumbaus und der  
Gemeindesanierung; Flächennutzungsplanung; städtebauliche- und  
Erschließungsverträge); 

     - Beteiligung der Gemeinde an Landes- und Regionalplanung; 
     - Angelegenheiten der Verkehrslenkung und –planung soweit gemeindliche 

Belange berührt sind; 
     - Fachplanungen für Ortsgestaltung; 
     - Aufstellung und Fortschreibung der gemeindlichen Bauleitplanung; 
     - Gemeindliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen; 
     - Einvernehmen der Gemeinde (§ 36 BauGB); 
     - Naturschutz- und Landschaftspflege; 
     - Grundzüge der Beitragssatzungen für Erschließung und Straßenausbau; 
     - den baulichen Zustand der öffentlichen Gebäude im Eigentum der Gemeinde; 
     - gemeindebildprägende Neu- und Umbauten; 
     - Die Beratung über Errichtung oder Restaurierung von Denkmalen; 
 

§  7 
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) 

Der Ausschuss bedient sich zur Wahrnehmung der Kontrollaufgaben des 
Rechnungsprüfungsamtes.  
Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses sind gemäß § 102 BbgKVerf 
festgelegt.  
 

 
§ 8 

Inkrafttreten 
 

Die Zuständigkeitsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung in Kraft.  
 
Am Mellensee, 00.00.2019 
 
 
 
 
 
 

F. Broshog 
Bürgermeister 
 
 



 

Bekanntmachungsanordnung 
Vorstehende Zuständigkeitsordnung der Gemeinde am Mellensee wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

Am Mellensee, 00.00.2019 
 
 
 
 
 
F. Broshog 
Bürgermeister 


